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274. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
31. Mai 1988 betreffend den Geltungsbereich
des Internationalen Paktes über wirtschaftli-

che, soziale und kulturelle Rechte

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere Staa-
ten ihre Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte (BGBl. Nr. 590/1978, letzte
Kundmachung des Geltungsbereiches BGBl.
Nr. 423/1985) hinterlegt:

Staaten:
Datum der Hinterlegung

der Ratifikations-
bzw. Beitrittsurkunde:

Äquatorialguinea 25. September 1987
Argentinien 8. August 1986
Demokratischer Jemen 9. Feber 1987
El Salvador 30. November 1979
Niger 7. März 1986
San Marino 18. Oktober 1985
Sudan 18. März 1986
Togo 24. Mai 1984
Uganda 21. Jänner 1987

Vranitzky

275.

Ergänzender Notenwechsel zwischen dem Bundesministerium für Finanzen der Republik Öster-
reich und der Botschaft der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien in Österreich zur
Vereinbarung über die Anerkennung von Bescheinigungen der Wirtschaftskammern Jugosla-
wiens in Ursprungszeugnissen, die für die Anwendung der Vorzugszölle nach dem öster-

reichischen Präferenzzollgesetz erforderlich sind

BOTSCHAFT
DER SOZIALISTISCHEN FÖDERATIVEN
REPUBLIK JUGOSLAWIEN
IN ÖSTERREICH

Wien, 22. April 1988

Sehr geehrter Herr Sektionschef!

Unter Hinweis auf eine Verbalnote des Bundes-
sekretariates für Außenhandel der Sozialistischen
Föderativen Republik Jugoslawien vom 18. März
1988 beziehe ich mich auf die Vereinbarung zwi-
schen dem Bundesminister für Finanzen und dem
Bundessekretariat für Außenhandel der Sozialisti-
schen Föderativen Republik Jugoslawien über die
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Anerkennung von Bescheinigungen der Wirt-
schaftskammern Jugoslawiens in Ursprungszeug-
nissen, die für die Anwendung der Vorzugszölle
nach dem österreichischen Präferenzzollgesetz
erforderlich sind, die am 27. Juli 1972 in Wien
unterzeichnet und durch einen Notenwechsel vom
1. Dezember 1976 ergänzt wurde.

Zusätzlich zu den im Artikel 1 dieser Vereinba-
rung beziehungsweise im ergänzenden Notenwech-
sel vom 1. Dezember 1976 genannten Wirtschafts-
kammern sind auch die nachstehend angeführten
Wirtschaftskammern zur Bescheinigung von
Ursprungszeugnissen, die zur Inanspruchnahme
der Vorzugszölle nach dem österreichischen Präfe-
renzzollgesetz erforderlich sind, ermächtigt wor-
den:

Regionale Wirtschaftskammer Subotica
Fridriha Engelsa 9, 24000 — Subotica

Regionale Wirtschaftskammer Nis
Kej Mike Paligorica 2, 18000 — Nis"

Regionale Wirtschaftskammer Kragujevac
Mose Pijade 11, 34000 — Kragujevac

Wirtschaftskammer Titovo Uzice
MarSala Tita 52, 31000 — Titovo Uzice

Wirtschaftskammer Pula
1. maja 2/II, 52000 — Pula

Wirtschaftskammer Zadar
Pave Cingrija bb, 57000 — Zadar

Städtische Wirtschaftskammer Zenica
29. Novembra 15, 72000 — Zenica

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir bestätigen
könnten, daß der Bundesminister für Finanzen der
Republik Österreich auch die Bescheinigungen die-
ser Wirtschaftskammern im Rahmen des Artikels 2
der eingangs erwähnten Vereinbarung anerkennt.

Genehmigen Sie, Herr Sektionschef, den Aus-
druck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Dipl.-Ing. Milos Krstic
Botschafter der SFR Jugoslawien

in Österreich

BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN

Wien, 22. April 1988

Sehr geehrter Herr Botschafter!

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens
vom 22. April 1988, welches wie folgt lautet, zu
bestätigen:

„Sehr geehrter Herr Sektionschef!

Unter Hinweis auf eine Verbalnote des Bundes-
sekretariates für Außenhandel der Sozialistischen
Föderativen Republik Jugoslawien vom 18. März
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1988 beziehe ich mich auf die Vereinbarung *) zwi-
schen dem Bundesminister für Finanzen und dem
Bundessekretariat für Außenhandel der Sozialisti-
schen Föderativen Republik Jugoslawien über die
Anerkennung von Bescheinigungen der Wirt-
schaftskammern Jugoslawiens in Ursprungszeug-
nissen, die für die Anwendung der Vorzugszölle
nach dem österreichischen Präferenzzollgesetz
erforderlich sind, die am 27. Juli 1972 in Wien
unterzeichnet und durch einen Notenwechsel **)
vom 1. Dezember 1976 ergänzt wurde.

Zusätzlich zu den im Artikel 1 dieser Vereinba-
rung beziehungsweise im ergänzenden Notenwech-
sel vom 1. Dezember 1976 genannten Wirtschafts-
kammern sind auch die nachstehend angeführten
Wirtschaftskammern zur Bescheinigung von
Ursprungszeugnissen, die zur Inanspruchnahme
der Vorzugszölle nach dem österreichischen Präfe-
renzzollgesetz erforderlich sind, ermächtigt wor-
den:

Regionale Wirtschaftskammer Subotica
Fridriha Engelsa 9, 24000 — Subotica

Regionale Wirtschaftskammer Nis
Kej Mike Paligorica 2, 18000 — Nis

Regionale Wirtschaftskammer Kragujevac
Mose Pijade 11, 34000 — Kragujevac

Wirtschaftskammer Titovo Uzice
Marsala Tita 52, 31000 — Titovo Uzice

Wirtschaftskammer Pula
1. maja 2/II, 52000 - Pula

Wirtschaftskammer Zadar
Pave Cingrija bb, 57000 — Zadar

Städtische Wirtschaftskammer Zenica
29. Novembra 15, 72000 — Zenica

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir bestätigen
könnten, daß der Bundesminister für Finanzen der
Republik Österreich auch die Bescheinigungen die-
ser Wirtschaftskammern im Rahmen des Artikels 2
der eingangs erwähnten Vereinbarung anerkennt.

Genehmigen Sie, Herr Sektionschef, den Aus-
druck meiner ausgezeichneten Hochachtung."

Ich beehre mich, Ihnen hiemit die Zustimmung
des Bundesministers für Finanzen der Republik
Österreich zu Vorstehendem bekanntzugeben.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Aus-
druck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Dr. Otto Gratschmayer
Sektionschef

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 326/1972
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 104/1977
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276.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

(Übersetzung)

P R O T O K O L L
ÜBER DEN BEITRITT
DES KÖNIGREICHES
MAROKKO ZUM ALLGE-
MEINEN ZOLL- UND

HANDELSABKOMMEN
Die Regierungen, die Vertrags-

parteien des Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommens sind (im
folgenden als „Vertragsparteien"
bzw. als „Allgemeines Abkom-
men" bezeichnet), die Europäi-
sche Wirtschaftsgemeinschaft
und die Regierung des Königrei-
ches Marokko (im folgenden als
„Marokko" bezeichnet) sind

UNTER BERÜCKSICHTI-
GUNG der Ergebnisse der Ver-
handlungen über den Beitritt
Marokkos zum Allgemeinen
Abkommen

DURCH ihre Vertreter wie
folgt übereingekommen:

TEIL I

Allgemeine Bestimmungen

1. Marokko wird, sobald dieses
Protokoll gemäß Abs. 6 in Kraft
tritt, zu einer Vertragspartei des
Allgemeinen Abkommens im
Sinne seines Artikels XXXII und
wendet gegenüber den Vertrags-
parteien vorläufig und nach Maß-
gabe dieses Protokolls an:

a) Teile I, III und IV des All-
gemeinen Abkommens und

b) Teil II des Allgemeinen
Abkommens im größtmögli-
chen Ausmaß, das mit sei-
nen am Tage des Datums
des Protokolls bestehenden
Rechtsvorschriften verein-
bar ist.

Die Verpflichtungen gemäß
Art. I Abs. 1 des Allgemeinen
Abkommens, soweit darin auf
Art. III des Allgemeinen Abkom-
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mens Bezug genommen wird,
und die Verpflichtungen gemäß
Axt. II Abs. 2 lit. b, soweit darin
auf den Artikel VI des Allgemei-
nen Abkommens Bezug genom-
men wird, werden für die Zwecke
dieses Absatzes als zum Teil II
des Allgemeinen Abkommens
gehörig angesehen.

2. a) Falls in diesem Protokoll
nichts anderes bestimmt ist, sind
die von Marokko gegenüber den
Vertragsparteien anzuwendenden
Bestimmungen des Allgemeinen
Abkommens diejenigen, die in
dem Text enthalten sind, welcher
der Schlußakte der 2. Tagung des
Vorbereitenden Komitees der
Konferenz der Vereinten Natio-
nen für Handel und Beschäfti-
gung angeschlossen ist, und zwar
in der durch solche Übereinkom-
men berichtigten, ergänzten oder
auf andere Weise geänderten Fas-
sung, die am Tage, an dem
Marokko Vertragspartei wird, in
Kraft stehen.

b) In den Fällen, in denen
Art. V Abs. 6, Art. VII Abs. 4
lit. d und Art. X Abs. 3 lit. c des
Allgemeinen Abkommens auf das
Datum jenes Abkommens Bezug
nehmen, ist für Marokko das
Datum dieses Protokolls anzu-
wenden.

TEIL II

Liste der Zollzugeständnisse

3. Sobald dieses Protokoll in
Kraft tritt, wird die Liste in der
Anlage zu einer Liste des Allge-
meinen Abkommens bezüglich
Marokkos.

4. a) In den Fällen, in denen
Art. II Abs. 1 des Allgemeinen
Abkommens auf das Datum jenes
Abkommens Bezug nimmt, ist für
jede Ware, die Gegenstand eines
Zugeständnisses im Rahmen der
diesem Protokoll beigefügten
Liste der Zollzugeständnisse ist,
das Datum dieses Protokolls
anzuwenden.

b) Betreffend die Bezugnahme
in Art. II Abs. 6 lit. a des Allge-
meinen Abkommens auf das
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Datum jenes Abkommens, ist das
für die diesem Protokoll beige-
fügte Liste der Zollzugeständ-
nisse anzuwendende Datum das
Datum dieses Protokolls.

TEIL III

Schlußbestimmungen

5. Dieses Protokoll wird beim
Generaldirektor der VER-
TRAGSPARTEIEN hinterlegt.
Es liegt zur Unterzeichnung
durch Marokko bis 1. Juni 1987
auf. Es liegt auch zur Unterzeich-
nung durch Vertragsparteien und
die Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft auf.

6. Dieses Protokoll tritt am
dreißigsten Tag nach dem Tage
seiner Unterzeichnung durch
Marokko in Kraft.

7. Nachdem Marokko nach
Abs. 1 dieses Protokolls eine Ver-
tragspartei des Allgemeinen
Abkommens geworden ist, kann
es dem Allgemeinen Abkommen
auf Grund der anwendbaren
Bestimmungen dieses Protokolls
durch Hinterlegung einer Bei-
trittsurkunde beim Generaldirek-
tor beitreten. Dieser Beitritt wird
an dem Tage wirksam, an dem
das Allgemeine Abkommen nach
Art. XXVI in Kraft tritt bzw. am
dreißigsten Tag nach dem Tag
der Hinterlegung der Beitrittsur-
kunde, je nachdem, welcher Zeit-
punkt der spätere ist. Der Beitritt
zum Allgemeinen Abkommen
gemäß dieses Absatzes wird für
die Zwecke des Art. XXXII
Abs. 2 jenes Abkommens als
Annahme des Abkommens gemäß
seinem Art. XXVI Abs. 4 angese-
hen.

8. Marokko kann die vorläu-
fige Anwendung des Allgemeinen
Abkommens vor seinem Beitritt
zu diesem gemäß Abs. 7 zurück-
nehmen. Eine derartige Zurück-
nahme wird am sechzigsten Tag
nach dem Tage wirksam, an dem
eine schriftliche Mitteilung hier-
über beim Generaldirektor ein-
langt.
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9. Der Generaldirektor über-
mittelt unverzüglich eine beglau-
bigte Abschrift dieses Protokolls
und eine Notifikation über jede
Unterzeichnung desselben gemäß
Abs. 5 an jede Vertragspartei, an
die Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft, an Marokko und an
jede Regierung, die dem Allge-
meinen Abkommen vorläufig bei-
getreten ist.

10. Dieses Protokoll wird nach
Artikel 102 der Satzung der Ver-
einten Nationen registriert.

GESCHEHEN zu Genf am
neunzehnten Februar neunzehn-
hundertsiebenundachtzig, in
einer einzigen Urschrift in engli-
scher, französischer und spani-
scher Sprache, ausgenommen
einer möglichen anderen Rege-
lung betreffend die hier ange-
schlossene Liste, wobei jeder Text
authentisch ist.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikationsur-
kunde wurde am 12. April 1988 beim Generaldirektor der Vertragsparteien des Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommens hinterlegt; das Protokoll ist für Österreich mit demselben Tag in Kraft getreten.

Vranitzky
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